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§ 63 SEG Genehmigtes Kapital
 SEG - Statut der Europäischen Gesellschaft (Societas Europaea - SE) - SE-Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Wird der Verwaltungsrat von der Hauptversammlung ermächtigt, über den Ausschluss des Bezugsrechts

gemäß § 170 Abs. 2 AktG zu entscheiden, so hat der Verwaltungsrat hierüber in sinngemäßer Anwendung des

§ 153 Abs. 4 zweiter Satz AktG spätestens zwei Wochen vor Zustandekommen des Beschlusses des

Verwaltungsrats einen Bericht zu veröffentlichen.

2. (2)Wird der Verwaltungsrat von der Hauptversammlung ermächtigt, über die bedingte Kapitalerhöhung für die

Einräumung von Aktienoptionen an leitende Angestellte und geschäftsführende Direktoren gemäß § 159 Abs. 3

AktG zu entscheiden, so hat der Verwaltungsrat hierüber einen Bericht gemäß § 159 Abs. 2 Z 3 AktG vor

Zustandekommen des Beschlusses des Verwaltungsrats zu veröffentlichen.

In Kraft seit 01.01.2006 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/170
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/159
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/159
file:///

	§ 63 SEG Genehmigtes Kapital
	SEG - Statut der Europäischen Gesellschaft (Societas Europaea - SE) - SE-Gesetz


